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GEZ Gebühren bei Zweitwohnsitz   

Muss ich diese während des Studiums wirklich zahlen? 

 
Liebe Studies, 
 
immer häufiger kommt die Frage auf, ob Ihr während des Studiums GEZ Gebühren für den 
Zweitwohnsitz bezahlen müsst.  
 
Eine Anfrage der vbba jugend bei den Kommunalbehörden hat ergeben, dass nach §27 Abs. 1 Nr. 6 
und §27 Abs. 2 Bundesmeldegesetzt keine Meldepflicht besteht und somit keine GEZ Gebühren für 
den Zweitwohnsitz zu entrichten sind.  
 
Einen Auszug aus dem Bundesmeldegesetz haben wir Euch beigefügt. 
 
 

 
 

Sollte die GEZ bei Euch Gebühren erheben, könnte ihr euch auf den entsprechenden Gesetzestext 

berufen. 

 


